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Unsere Studie befasst sich insbesondere mit der Beobachtung, dass

sich in den Karrieren führender Leute bestimmte soziale Regelungen
erkennen lassen, natürliche Autoritätsverhältnisse von feinerer Struktur
als die bestehendeVerfassung sie vorlegte. Es gab eine Art von Wartelisten

mit Vorzugsplätzen für potenzielle Bürgermeisterkandidaten, und
es erscheinen immer wieder Ratsherren oder Zunftmeister, die
offensichtlich bloss als Platzhalter fungierten, wenn ein qualifizierter Kandidat

eine Landvogtei übernahm und damit vorübergehend seinen Ratssitz

räumen musste. Das führte zu wiederholten Rochaden in der
Ämterbesetzung.In zeitgenössischen Quellen besteht für solcheVerfahren

etwa die pejorative Bezeichnung als «Praktik» die aber in unserem
Zusammenhang dem Gegenstand nicht angemessen wäre. Der Widerspruch

zwischen diesen informellen Regelungen und dem strikten Verbot

von Absprachen löst sich jedoch auf, wenn man von einer bereits
bestehenden und anerkannten sozialen Differenzierung ausgeht – eben
einer Art von «Hackordnung» durch die sich eine formelle und damit
verbotene Abrede erübrigte.

Die Tatsache der Geregeltheit der Gesellschaft haben wir dabei
nicht in erster Linie als «Zwang» mit dem Unterton von «Unrecht»
sondern als schlechthin gegebenes Element des gesellschaftlichen Seins
überhaupt zu verstehen. Die Vermutung solcher Regelungen stützt sich
freilich nicht auf eine breite Statistik, zu der ausreichende Unterlagen
fehlen, denn in den Quellen tritt das Selbstverständliche und Normale
zurück gegenüber dem Ungewöhnlichen und manchmal auch Zufälligen,

das gerade um seines Ausnahmecharakters willen schriftlich fest-
gehalten wurde. Es ist daher in der Sozialgeschichte der frühen Neuzeit
oft schwierig, auf statistisch abstrahierende Weise wissenschaftlich
befriedigende Bilder hervorzubringen. Unter Umständen muss man sich
damit begnügen, auf Grund von zwei oder drei Fällen eine Verhaltensweise

als grundsätzlich möglich und je nach Reaktionen und
Zusammenhang) als mutmasslich wiederholbar nachzuweisen.

Zu dieser mehr analytischen und beschreibenden Methode gibt es

in regionalgeschichtlichem Rahmen vorderhand kaum eine Alternative.
Grössere und statistisch auswertbare Datenmengen ergäben sich erst
auf überregionaler Ebene oder für spätere Epochen.Nur stellt sich dann
wieder das Problem der Vergleichbarkeit, denn die frühneuzeitliche
Welt kennt ja abgesehen vom Bereich der römischenKirche) kaum
einheitliche Strukturen.
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rin war, aber doch in der Regel dem Rat und in wichtigen Fällen dem
Grossen Rat Alternativenvorlegte oder alternativeAnträge akzeptieren
musste. So war es wiederholt möglich, dass soziale und ökonomische
Dispositionen in Richtung Oligarchie durch den artikulierten politischen

Willen der grösseren Zahl durchkreuzt wurden. Keine Familie
oder Gruppierung besass ausreichenden Einfluss, um so etwas wie eine
Hegemonie zu errichten. Es ist auch nur ein einziger Versuch in dieser
Hinsicht ansatzweise sichtbar, in der Personalpolitik des Bürgermeisters
Bernhard von Cham 1560–1570. Die Reaktion darauf führte zu einer
deutlichen Nivellierung7.

Bereits ein gewisserWohlstand,als «elitäres Existenzminimum»etwa
in Form eines Rentenkapitals von 500 bis 1000 Gulden, das eine
Abkömmlichkeit von etwa 50% gewährte, ermöglichte eine politische
Karriere, grosser Reichtum garantierte sie nicht8. Solange diese sowie all
die vorgenannten Voraussetzungen bestanden, war eine «Oligarchie»
und zumal eine solche der «Reichen» schlechterdings nicht möglich,und
damit blieben auch allfällige soziale Spannungen und Verschiebungen
stets in einem kontrollierbaren Rahmen. Die eifrige Kontrolle über die
Machthaber von Seiten einer breiten Elite bedeutete zugleich eine
Absicherung des geltenden Rechts. Die durch Zwinglis Reformation
geprägte Evangelische Landeskirche übte in diesem nomokratischen
System der Willensbildung die Funktion einer institutionalisierten und
loyalen Opposition.

Dass in der Folge trotzdem eine schleichende Umwandlung in eine
Aristokratie des Geldes vor sich gehen konnte, liegt an den von Paul
Guyer beschriebenen9 langfristigen Auswirkungen einer unscheinbaren
Verfassungsänderung von 1489: Die neue Bestimmung überliess es den
Angehörigen «freier Berufe» es betraf vor allem Kaufleute),ob sie wie
bisher zur «Gesellschaft der Konstaffel» gehören oder ob sie sich einer
der Handwerkerzünfte anschliessen wollten. Da in der ursprünglich
ritterlichen, jedenfalls vornehmeren Konstaffel ein Überfluss an Talenten
herrschte, wurde im Laufdes 16.Jahrhunderts immer mehr von der zweiten

Möglichkeit Gebrauch gemacht. Indem nun immer mehr Kaufleute
und Rentner eintraten, verloren die Zünfte allmählich ihren ursprünglichen

Zweck als Vertretung der Handwerker.

7 René Hauswirth, «Zur Führungsstruktur im alten Zürich» Neue Zürcher Zeitung, 18. 4. 1971,
Nr. 176, 53.

8 René Hauswirth, Zum Verhältnis von Vermögen und politischer Macht in Zürich um die Mitte
des 16. Jahrhunderts. Archiv für Reformationsgeschichte, Jahrgang 70, 1979, 201–224.

9 Paul Guyer, Verfassungszustände, 14f.
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sonders hart angewandt gegenüber den Spitzenleuten des Regiments:
Bürgermeister, Säckelmeister und Stadtschreiber, selbst wenn dies in
Fällen ausserordentlicher Leistungen, etwa bei Bürgermeister Hans
Haab im Amt 1542–1560), auf eine krasse Undankbarkeit hinauslief.
Bei der zweiten Garnitur von Magistraten hingegen waren «mine herren

» nicht immer so streng.Weil unter den damaligen Verhältnissen die
moralische Gefahr der Versuchung durch «miet und gaben» auf dem
Feld der Aussenpolitik «Verehrungen» an Diplomaten) am grössten
war, wuchs dieser Purismus in einigen Fällen zu einer richtigen
Berührungsangst gegenüber diplomatischer Tätigkeit überhaupt, was aber der
Stellung Zürichs als «Vordrister Ort» der Eidgenossenschaft ganz und
gar nicht gerecht wurde4.

Zum andern Teil ist die gelebte Realität von Werthaltungen quasi
Normen) als bIosses «soziales Verhalten» festzustellen, etwa als Indulgenz

und Scheu vor Konflikten bei der Anwendung von Satzungen und
Sanktionen – nicht einfach aus Schlamperei, sondern bewusst aus Sorge
um das Zusammenleben. Eine weitere charakteristische Verhaltens-
maxime war die Scheu vor Engagement und Innovation aus dem Beharren

auf dem Hergebrachten5.
Bei der Willensbildung im Gemeinwesen ist eine Eigenständigkeit

der politischen Struktur nachzuweisen. Politik war nicht unmittelbare
Umsetzung wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Macht. Der «mehrer
gwalt» die quasi Souveränität) lag beim Grossen Rat der «Zweihundert

» sinnigerweise «Burger» genannt, und blieb auch dort,ungeachtet
aller hierarchischen Privilegien von Ratsherren und Bürgermeistern.
Zahlenmässig entsprach der Grosse Rat nahezu einem Fünftel der
volljährigen Bürger und hatte somit faktisch unzweifelhaft den Charakter
einer Repräsentation, auch wenn dies wegen der Kooptation der meisten

Mitglieder formell nicht zutraf6.
Im Verfahren bestand eine Offenheit in dem Sinne, dass die

Führungsgruppe, bestehend aus den Standeshäuptern Bürgermeister,
Säckelmeister, Obriste Meister, Obmann gemeiner Klöster) und den
Inhabern kumulierter Kommissionsmandate zwar vorwiegend Spreche-

4 René Hauswirth, Zur politischen Ethik der Generation nach Zwingli, Zwingliana XIII, Heft 5,
1971, 305ff.

5 René Hauswirth, «mine herren» Verfassungs-und Sozialgeschichte der politischenFührung in
Zürich zur Zeit Heinrich Bullingers revidiertes Manuskript 2006), Kap. 2.22, 2.23 und 2.28.
Staatsarchiv Zürich StAZ) HandbibliothekDd 441 auchbeim Vf. abrufbarals E-Mail-Annex).

6 René Hauswirth, Wie verhandelte das Parlament des Alten Zürich? Zürcher Taschenbuch
ZTB) 1973,30–49. Zur Frage der Souveränitätvgl. die Studiedes Verfassers: Zur Realität des

Reiches in der Eidgenossenschaft im Zeitalter der Glaubenskämpfe. Festgabe Leonhard von
Muralt, Zürich 1970, 152–161.
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sen Rates, der Behörden also, die Herrschaft ausübten, auch Regiment
genannt. Die vorliegende Studie beschreibt dieses politische System
nicht nach dem Muster der üblichen Verfassungsgeschichte, sondern
versucht hinter die Verfassung zurückzugehen und das Funktionieren
der Führung im Hinblick auf die sozialen Momente, d.h. als «Gesellschaft

» zu erfassen. Die Obrigkeit erscheint somit weniger als Behörde,
sondern in erster Linie als gesellschaftliche Formation, als politische
Elite oder Führungsschicht.Deren Untersuchung und Beschreibung am
Beispiel von Zürich in der frühen Neuzeit könnte Anhaltspunkte bieten
für eine vergleichende Erfassung verwandter Phänomene2.

Die Zürcher Historiographie pflegt seit je die «oligarchische» oder
wenigstens «aristokratische» Zeit seit der Wiederaufnahme der
Soldbündnisse Anfang 17. Jahrhundert) von der relativ demokratischen
oder höchstens gemässigt-aristokratischen, stark vom Handwerkertum
bestimmten Reformationszeit abzusetzen3.Diese Unterscheidung ist im
grossen Ganzen sicher richtig, und wir werden sie nicht umstürzen,aber
in verschiedener Hinsicht inhaltlich anreichern und damit ihre Geltung
präzisieren.

Das Regiment «miner herren» war Staat erst in einem eingeschränkten,

vor-absolutistischen Sinn. Darum soll auch nicht vom «Staat» die
Rede sein.Wenn z.B. die Mentalität, die Denkgewohnheiten und Vorurteile

Gegenstand der Untersuchung sind, vermeiden wir den Terminus
«Staatsethos» und sprechen lieber von einem «spezifisch obrigkeitlichen
Denken» Die in diesem Denken massgeblichen Werte und Normen
erscheinen zum Teil als explizite und spezifisch politische Leitbilder: als
Glaubenstreue und Beharren auf Legitimität, als Streben nach Einigkeit,
Einhelligkeit und Integrität des Gemeinwesens «Vatterland» sowie als
Vorstellung von einem Gemeinen Nutzen und einer väterlichen Haltung
der Obrigkeit. Eine ganz spezifische Norm war dabei das strikte Verbot
von «miet und gaben» als Abstinenz von jeglicher Form der Käuflichkeit,

namentlich von der Reisläuferei. Es wurde vom Grossen Rat be-

2 Vgl. die Forschungsskizze desVf. in: Schweiz.Zs. für Geschichte, Band 18/1, 1968, 79–86, die
vielleicht einige Jahrzehnte zu früh erschien. Abgesehen von der originellen Dissertation von
Walter Jacob, Politische Führungsschicht und Reformation Zürich 1969), wurden erst anno
2002 wieder Arbeiten mit vergleichbarer Fragestellung publiziert: Ulrich Vonrufs, Die politische

Führungsgruppe Zürichs zur Zeit von HansWaldmann 1450–1489): Struktur, politische
Networks und die sozialen Beziehungstypen,Verwandtschaft, Freundschaft und Patron-Klient-
Beziehung, Bern 2002 Geist und Werk der Zeiten, Nr. 94; Diss. Univ. Zürich 1999). – Samuel
Schüpbach-Guggenbühl, Schlüssel zur Macht. Verflechtungen und informelles Verhalten im
Kleinen Rat zu Basel 1570–1600. Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, 2002.

3 Karl Dändliker, Geschichte der Stadt und des Kantons Zürich, II, 405f.; 416. – Paul Guyer,
Verfassungszustände der Stadt Zürich im 16., 17. und 18. Jahrhundert, Zürich 1943, 86f.;
128. –Wilhelm Hch. Ruoff, Die Zürcher Räte als Strafgericht, Zürich 1941, 38ff.
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